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Arbeit hervor, die der Kurs gezeitigt hat. Den Kurs-
teiiuehmeru gab er den Rat, sich dem Samariterverein
Weinseiden anzuschließen. Zum Schluß wies Herr
Dr. Schildknecht, unter bester Verdankung der den Kurs-
teilnehmen! und dem Kursleiter gezollten Anerkennung,

hin auf die dem Rottreuz-Verein Mittelthurgau er-

wachsenden großen Aufgaben in bezug aus die For-
derung der Gesundheitspflege und ersuchte die An-
Niesenden, dabei nach Kräften mitzuhelfen.

Die heutige Schlußpriifung dürfte der edlen Sache

des Samaritervereins viele neue Freunde zugeführt
haben, sie verdient sie in vollsten! Maße.
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Die Sammlung geht in erfreulicher Weise weiter. Wir melden-

Goldau, Samariterverein Fr. 300

Baden, Samariterverein 10V

Arbon, Samariterverein 10V

8t-Imier, 8sm»ritàs lvv
Lausen, Samariterverein 6V

Fluntern-Hottingen, Samariterverein „ 20

Wagenhaufen-Stein, Samariterverein Fr. 20

Krauchthal, Samariterverein ,40
Madretsch, Samariterverein ,40
Günsberg, Samariterverein 3V

Bassersdorf, Samariterverein ,20
Lengnau, Samariterverein „20

Weitere namhafte Beträge sind uns zugesichert, andere erwarten wir zuversichtlich.

Olteu, deu 18. Januar 1920. Der Zentralpräsident: Z. kaubsr.
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ksglömsnt 2U 6eii Usttübungen.
(Fortsetzung.)

4. Organisations-Kvmitee. Z 20. Die
Sektion, welche die Durchführung der Wett-
kämpfe übernimmt, hat zu diesem Zweck ein

Organisations-Komitee aus ihrer Mitte zu
bestellen. Haftbar ist die durchführende Sektion.

§ 21. Dem Organisations-Komitee liegen
folgende Obliegenheiten zugrunde: a) Ein-
richten eines den Wettübungen entsprechenden
Platzes und Beschaffung des nötigen Uebungs-
materials im Einverständnis des Zentralvor-
standes und des technischen Ausschusses) Ist Vor-
tage des allgemeinen Wettübungsprogrammes
an den Zentralvorstand zur Genehmigung und

rechtzeitigen Zustellung an die Sektionen (min-
bestens 3 Wochen vor der Abhaltung der

Wettkämpfe; <st Die Bestellung des Nech-
nungsbureaus zur Verfügung des Kampf-
gerächtes) 6) Die Beschaffung voll Abzeichen
für das Kampfgericht, Zentralvorstand, tech-

nischer Ausschuß und Organisationskomitee)
o) Besorgung für geeignete, dem Wettübungs-
platz naheliegende Kantonnemente: wenn am

Platz möglich, ist für Kasernen oder sonst

gute Lokalitäten für Unterkunft der Mann-
schaft zn sorgen. Auch soll stets ein Kranken-
zimmer eingerichtet werden k) Besorgung der

nötigen Wettübungsformulnre und Noten-
blätter nach Angabe des Zentralvorstandes
und technischen Ausschusses) g) Bereitstellung
von Quartier für Kampfrichter, Zentralvorstand
und technischen Ausschuß, sowie eingeladene
Gäste: Ist Aufstellung eines Kostenvoran-
schlages für Miete und Einrichten des Wett-
Übungsplatzes zuhanden des Zentralvorstandes
um Gewährung des nötigen Kredites.

Z 22. Die Beschlüsse des Organisations-
Komitees, welche den Gesamtverein betreffen,
unterliegen der Genehmigung des Zentral-
Vorstandes. In technischen Beziehungen hat
das Organisations-Komitee den Anordnungen
des technischen Ausschusses nachzukommen.

Z 23. Das Organisationskomitee hat am
Tage der Wettübuugen außer deni Bureau
des Kampfgerichtes für sich auch ein solches
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